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durch den wirtschaftlichen Ausbau allmählich diese Zer­
teilung erhalten habe1, wogegen ich allerdings mit Haff2 
annehme, das Land sei von jeher in mehrere Wirtschafts­
verbände zerfallen. In der Markgenossenschaft Winden- 
Weinähr im Westerwald findet nach Bestellung der Mark­
beamten das Kirchspielsgelag statt, dann beginnt die 
Gerichtsversammlung mit den Hegungsfragen3. Beispiele 
aus derselben Gegend sind sonst noch von Maurer zu­
sammengetragen4. Das skandinavische Hundari ist Allmend­
gemeinschaft und bildet zugleich eine kirchliche Einheit5; 
in Dänemark freilich gehen die Gebiete der Markgenossen­
schaft und des Kirchspiels durcheinander6. Stolz wird 
aber mit seiner zusammenfassenden Bemerkung nicht fehl- 
gehen: Fast bei allen germanischen Völkerschaften kann 
das Zusammenfallen von Hundertschaften, z. T. auch der 
Markgenossenschaften auf der einen und Pfarreien auf der 
andern Seite als allgemeine Tatsache festgestellt werden7.
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Bei einer systematischen Durchsicht der Weistümer­
sammlungen, die mir nicht möglich war, liesse sich die 
Zahl der Beispiele noch beträchtlich vermehren, doch kann 
das hier Gebotene genügen. Ebenso häufig oder vielmehr 
noch häufiger können wir in die dreifache Gleichung statt 
der Markgenossenschaft die Dorfgemeinde einsetzen. Als 
einen Fall aus früherer Zeit nenne ich nur Münchweier, 
nach dem bekannten alten Weistum8.

Füglich halten wir hier inne. Festgestellt ist, wie 
ich glaube: das Alter des Flurzwangs, die Verkettung 
mehrerer Siedlungen durch den Flurzwang innerhalb einer 
Mark (Tirol, Schwaben, Skandinavien), die hohe Alter­
tümlichkeit einer Anzahl Strafbestimmungen der spät­
mittelalterlichen Markgenossenschaft, das Alter des recht­
lichen Abschlusses der Mark nach aussen (Recht der Aus­
märker, Durchreisenden), der innere Zusammenhang zwischen


